
t3

Eine Pestordnung von 1597

Die Pest und andere Seuchen waren wichtige, bedrohliche Faktoren

der demographischen Entwicklung in der frühen Neuzeit. Dazu

kam der Huttg"t' gerade das 16. Jahrhundert kennt eine Reihe

furchtbarer Subsistenzkrisen, deren schlimmste das Reich 1570/71

traf; und gelegentlich kam es zur Mortalitätskrise ,alten Typs" $ean
Meuvret), nämlich dann, wenn Epidemien und Hunger eine un-

heilvolle Allianz schlossen, vom Mangel geschwächte Körper von
Infektionen befallen wurden. Kurven, welche die Sterblichkeit in
frühneuzeitlichen Gesellschaften darstellen, zeigen so gerudezt

zyklisch, alle sieben bis zehn Jahre, mehr oder weniger he{tige Aus-

schläge nach oben.
Die Öbrigkeiten der Städte und Territorien standen diesen Ent-
wicklungÄ weitgehend machtlos gegenüber. Dirigistische Maßnah-

-"r, "ti" das Spet.en von Grenzen oder rigorose Preisdiktate'

sollten der Verteue.ung der Nahrungsmittel entgegenwirken - mit
der Folge, daß Schmuggel und Schwarzmarktgeschäfte blühten. Ge-

gen die Seuchen ging man mit Edikten wie dem nachstehenden vor.

Ünzählige, oft weii detailliertere Pestmandate als das hier abge-

druckte 
-haben sich erhalten, manchmal auch Gesundheitspässe

("fedi di sanitä"), die Reisenden bescheinigten, aus einer seuchen-

freien Gegend zu kommen.
Das Kölner Pestmandat von 1597 verfügt verschiedene Quarantäne-
maßnahmen, die auch Gegenstände, die mit Infizierten in Berüh-

rung gekommen sein könnten, betreffen. "Verdächtigen" Personen

*irä äie Stadt gesperrt. Auch soll auf Hygiene geachtet werden.

Ohne daß sie den wahren Übenräger des Peswirus kannten, war
den Zeitgenossen der Zusammenhang von Unsauberkeit und der

Entstehu-ng von Seuchen bewußt. Man glaubte, daß die Krankheit
mit üblem, >pestilentzischem" Geruch an die Menschen komme.

Als eigent[cG lJrsache für das Hereinbrechen der Seuche indes

macht-de. Kölner Rat die "unbußfertigen Sünden" der Bewohner

von Nachbargebieten namhaft, die Gottes gerechten Zorn emeckt
hätten. Die f,pidemie hatte so einen moralischen Grund, gegen.den

nur christlichi Lebensführung etwas ausrichten konnte. Auch dieses
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Denkmodell war in frühneuzeitlichen pestordnungen durchaus üb_
lich und verweist auf die metaphysische Bindung, i" a.. &" Epo"t 

"alles menschliche Tun und Lassen sa|r.

rü/ie man sich in Pestzeitten verhalten solll
'Wir Bürgermeistere vnd Rhat dieser deß heilisen Reichs
freyer Statt Cölln / thun kundt vnd fi.isen men_iielich hie_
mit zu wissen / Als bey diesen beschwärlichen zeiten Gott
der Allmechtig durch seinen gerechren Zorn / wegen vnser
vnbul3lertigen Sünden in verscheidenen vmblieenäen pro_
uincien / Pest vnnd feilige Kranckheiten enäünden las_
sen / dieser Statt außreisende Bürger in nachtrachtung jhrer
nahrung / außwendig herein die a6schewliche K.ancki.iten
mit sich bringen / vnd gespürt wird / d.aß die sefahr vnnd
fürsorg-mehrer Inconuenienten daher sich verÄehrt / daß
viel außwendiges Volcks auß den enrzündren plätzen sich
anhero begibt / heimlichen / bestandts weiß / Häuser vnd
Kammeren einnehmen / vnd verscheidene personen zu vnd
von jhnen.reisey 1 Die vmb so viel dmehe zu schewen / die-
weil,sie die gefehrliche ort besuchen / vnd auß der vnge-
sundter Luffr kommen. Daß in den offenen Häusern v"nd
Gademen2 / da die Pest grassiert / vnsere Bürsere vnnd
Eingesessenei menniglich Vctualien vnd andere"notrurfft
verkaufsen / vngewarnet die gelder in vnd außeehen las_
sen / Daß auch die Käufferelnd Käuffersche i(leyder /
Haußgeraht / Leinengewandt vnd anders verkaufferi / was

:$,9:r Sterbhäusern genommen / voller Fewers vnd ge_
fehrligkeit ist / vnnd daß alle Srrassen vnd Gassen vol'ier
Schwein vnd Fercken gehen / die gesundte Luffr verunrei_
nigen vnd versrencken / daßwir Ampts vnd schüldiger ge_
bür nach / so viel durch milte ,rerhengnuß Gones" müg-

I Im Original handschriftlich.
2 Häuser, die aus nur einem Zimmer bestehen.
3 In der Stadt wohnende Leute ohne volles Bürgerrecht, aber mit gegen

eiae Abgabe erteilter Aufenthaltsmöglichkeit fi.i, 
"i". 
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lichen diesen mangelen jhren außschlag zu geben / vnd in
dennen die notturf1t zuuersehen / verordnet f gesatzt f vnd
stafuirt f setzen vnd verordnen auch hiemit.
Erstlich so viel die Personen die herein fliehen / belangen

thut / daß alle Obristen / Leutenanten / Capitainen vnd
Befelchhaberen der Fahnen in jhren quartieren vermög
vnser'Wachtordnung / auff dieselbe gute achtung nemen /
in alled puncten derselbigen gemeß sich verhalten / vnd da

einiger verdacht bey jhnen / daß wegen jhrer beywohnung
in der gegent / da sie sich nidergethan Kranckheiten zuuer-
ursachän-/ alsbaldt mit vertrawtem fleiß zuuerscha{fen /
daß solche Personen wider auß dieser Statt in gesundte

Lufft sich begeben / vor eins.

Zum andernäaß kein Bürger oder Eingesessener bey verluß
seiner Bürgers chalk I in äenen Häusärn / d91en der A1l-
mechtiger innd Barmhertziger Gott die Kranckheit der Pest

vbersch'ickt / mit offenen Thüren vnnd Laden noch in jhren

Häusern sechs'Wochen lang nach absterben der Toden kein
Victualien / Gedrencks / oäer ander'Wahren / wie sie nah-
men haben / verkauffen / noch gesundte Leuth vngewarnet
zu sich kommen lassen sollen.
Vnd zum dritten / daß die Verkäuffer vnd Verkäufferschen
angerechte Kleyder / Haußgerath / Leinengewandt / vnd
alläs was auß den Sterbhäusern kommet / es sey groß oder
klein / innerhalb eines viertheil Jahrs zeit verstorbener
Leichnam / nicht sollen außruffen / verkauffen / von Häu-
sern zu Häüsern vmbtragen / oder alieniern / bey verluß
ihres Amots vnd andern ,ih*.t.n arbitrarien straaffen / die

*ir lttn.ti vnnachlässig aufflägen werden.
Zum vierdten verbieten wir allen Bürgern / Ingesessenen /
Hal{f vnd Ackersleuthen / die sich des Ackers vnd Vieh-

zucht ernehren / auch Becker vnd Breuwern / niemandts
außgenommen / was standts die sein / daß sie keine Fer-

ckei auff der Strassen gehen lassen / noch innerhalb der
Statt alter Mauren / inifuen Häusern noch Stellen halten
oder Mästen / bey straail / daß der Gewaltrichter Diener f

Jobannes Kepler zur Kalenderreform lO1

vnd Klocken solche in der Statt gehende Fercken sollen mö_
gen anfertigen f vnd, andie platz"en treiben die darzu von al_
ters bestimbt / vnd sol die iluß dauon den Fündtlings Kin_
dern hiemit zugewidmet sein / vorbehelrlich die bi.r,.,
daruon zubelohnen. Zu vrkundt der warheit haben wir Bür_
germeistere vnd Rath obg_emelt / vnser Secret Siegel hierun_
den aufls rfr{"g gedrückt am 6. tag deß Monaä Ianuarij.
Anno M. D. XCVII.

D: Stadt Köln, Historisches Archiv, Edikte 1, 121 a.
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Eine Stellungnahme Johannes Keplers zur
Kalenderreform

Auf dem Konzil von Trient war eine Reform der noch auf Iulius
Caesar zurückgehenden Zeitrechnung in Aussicht genommen wor-
den. Um die Differenzen, die sich zwischen dem irliarisJ., Kaler_
der und dem astronomischen Jahr ergeben hanen, .rrrrrgl"i.h.rr,
sollten - gemäß den Berechnunien einär Kommissiär ron F""hl"r_
ten -.zehn Tage übersprungen ierden. papst Gregor XIlt. ließ ent_
sprechend diesem Vorschlag auf den 4. Oktober t5g2 den 15. Ohto_
ber folgen.
Mochte diese Maßnahme auch mathematisch begründbar und sinn_
voll sein_- sie kam vom Papst, erinnerte 

"., 
d"r.?, ,r.lu"..dirr;..h"

$1spry9he und mrde deshalb von den protestanten weithin abge_
lehnt. Manche argwöhnten gar, der "Antichrist. wolle ü"äi.-"rg
um den Termin des Jüngsten Gerichts stiften, das man zu dieser Zeii
vor der Tür.glaubte. Es kam sogar zu Unruhen und Aufständen, so

iiSql rla Augsburg. Erst ü6er ein Jahrhunderr später, im Jahr1700 (in England sogar erst lZ52) wu;de die gregorianische Zejt_
rechnung auch rn protestantischen Ländern akzeptien.
Der große Astronom Johannes Kepler (vgl. auch Quelle 30) verficht
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